
Landeshauptstadt Magdeburg 
– Der Oberbürgermeister – 

 
 

 
Drucksache 
DS0001/22 

 
Öffentlichkeitsstatus 

öffentlich 
 

 
Datum 

10.01.2022 

Eigenbetrieb I EB SAB 
 

 

Beratungsfolge Sitzung 

Tag 

Behandlung Zuständigkeit 

Der Oberbürgermeister 18.01.2022 nicht öffentlich Kenntnisnahme 

Stadtrat 27.01.2022 öffentlich Beschlussfassung 

 
 
Beteiligungen 
Amt 30 

Beteiligung des  Ja 
 

Nein  

RPA  X 

KFP  X 

 BFP  X 

 Klimarelevanz  X 

 
Kurztitel 

 
Neufassung der Abfallgebührensatzung 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat beschließt die Neufassung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Abfallentsorgung in der Landeshauptstadt Magdeburg (Abfallgebührensatzung) gemäß 
beiliegender Anlage 1. 
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Finanzielle Auswirkungen im Eigenbetrieb 
 

Eigenbetrieb  
SAB 

 
Pflichtaufgabe 

 
JA 

 
X 

 
NEIN 

 

 

Haushaltskonsolidierungsmaßnahme 

JA  HHK-Nr.:  NEIN X 
 

Maßnahmebeginn                   Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan 

2022             Erfolgsplan  Vermögensplan  
 

Erfolgsplan 20.. 

Ertrag  
Sachkonto Bezeichnung EUR 

 
davon: 
veranschlagt       

Mehr- bzw. 
Minderertrag 

     
     

     
Summe:     
 
Aufwand  
Sachkonto Bezeichnung EUR 

 
davon: 
veranschlagt       

Mehr- bzw. 
Minderaufwand 

     

     
     
Summe:     
 

Mittelfristige Erfolgsplanung  20.. – 20.. 

Ertrag 
Jahr Sachkonto Bezeichnung EUR davon 

veranschlagt 
Mehr-bzw. 
Minderertrag 

20..      

20..      
20..      
Summe:      

 
Aufwand 
Jahr Sachkonto Bezeichnung EUR davon 

veranschlagt 
Mehr-bzw. 
Minderaufwand 

20..      
20..      

20..      
Summe:      
 

Vermögensplan 20.. 
Einnahmen 
Sachkonto Bezeichnung EUR 

 
davon: 
veranschlagt       

Mehr- bzw. 
Mindereinnahmen 

     
     

     
Summe:     
 

Ausgaben 
Sachkonto Bezeichnung EUR 

 

davon: 

veranschlagt       

Mehr- bzw. 

Minderausgaben 

     
     

     
Summe:     
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Mittelfristige Vermögensplanung  20.. – 20.. 

Einnahmen 
Jahr Sachkonto Bezeichnung EUR davon 

veranschlagt 

Mehr-bzw. 

Mindereinnahmen 

20..      
20..      

20..      
Summe:      

 
Ausgaben 
Jahr Sachkonto Bezeichnung EUR davon 

veranschlagt 
Mehr-bzw. 
Minderausgaben 

20..      

20..      
20..      
Summe:      
 
 
Eigenbetrieb SAB Sachbearbeiterin   Daniela Bohne 
Eigenbetriebsleiterin Doris König 
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Finanzielle Auswirkungen auf den städtischen Haushalt 

 

Organisationseinheit   Pflichtaufgabe X ja  nein 
 

Produkt Nr. Haushaltskonsolidierungsmaßnahme 

   ja, Nr.  X nein 

Maßnahmebeginn/Jahr Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt 

2022 JA  NEIN  

 

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt 

Budget/Deckungskreis:   
 

I. Aufwand (inkl. Afa) 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 

20...           

20...           

20...           

20...           

Summe:   

 

II. Ertrag (inkl. Sopo Auflösung) 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 

20...           

20...           

20...           

20...           
Summe:   

 

B. Investitionsplanung 

Investitionsnummer:   

Investitionsgruppe:   
 

I. Zugänge zum Anlagevermögen (Auszahlungen - gesamt) 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 

20...           

20...           

20...           

20...           

Summe:   

 

II. Zuwendungen Investitionen (Einzahlungen - Fördermittel und Drittmittel) 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 

20...           

20...           

20...           

20...           
Summe:   
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III. Eigenanteil / Saldo 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 

20...           

20...           

20...           

20...           

Summe:   
 

IV. Verpflichtungsermächtigungen (VE) 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 

gesamt:           

20...           

für           

20...           

20...           

20...           
Summe:  

 

V. Erheblichkeitsgrenze (DS0178/09) Gesamtwert 

 bis 60 Tsd. €  (Sammelposten) 

 > 500 Tsd. €  (Einzelveranschlagung)  

  Anlage Grundsatzbeschluss Nr. 

  Anlage Kostenberechnung 

 > 1,5 Mio. €  (erhebliche finanzielle Bedeutung)  

  Anlage Wirtschaftlichkeitsvergleich 

  Anlage Folgekostenberechnung 

 

C. Anlagevermögen   

Investitionsnummer:      Anlage neu 

Buchwert in €:       JA 

Datum Inbetriebnahme:       
 

Auswirkungen auf das Anlagevermögen 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
bitte ankreuzen 

Zugang Abgang 

20…           
 
Eigenbetrieb SAB Sachbearbeiterin   Daniela Bohne 
Eigenbetriebsleiterin Unterschrift    Doris König 

 
  

Termin für die Beschlusskontrolle 28.02.2022 

  



6 
Begründung: 

 
Die zurzeit gültigen Abfallgebühren der Landeshauptstadt Magdeburg sind für den Kalkulations-
zeitraum 2022 kalkuliert. Die 2. Änderungssatzung zur Abfallgebührensatzung wurde mit der 
DS0508/21 dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorgelegt. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am  
2. Dezember 2021 die 2. Änderungssatzung zur Abfallgebührensatzung gemäß Anlage 1 be-
schlossen (Beschluss-Nr. 1233-041(VII)21). In der Anlage 1 gab es redaktionelle Fehler bei der 
Darstellung der Veränderungen des Satzungstextes bzw. der Gebührentarife. Dies soll mit dieser 
Neufassung korrigiert werden. 
 
Die Gebühren aus den Gebührentarifen 1.16 und 2.2 bis 2.7.2, die der Stadtrat in seiner Sitzung 
am 2. Dezember 2021 beschlossen hat und aus der Begründung und der Synopse (Anlage 3 der 
DS0508/21) ersichtlich waren, wurden versehentlich nicht in den eigentlichen Satzungstext aufge-
nommen (Anlage 1 der DS0508/21). Dies stellt einen Formfehler dar und die Gebühren aus den 
Gebührentarifen 1.16, 2.2 bis 2.7.2 werden hiermit gemäß dem eigentlichen  Beschlussinhalt (Kal-
kulation) vom 2. Dezember 2021 korrigiert. 
 
Die Gebühr aus dem Gebührentarif 4.8 wurden mit der o. b. Satzung entsprechend des angeliefer-
ten Volumens gestaffelt. Hier wurde bei dem neuen Gebührentarif 4.8.3 die Angabe „je 1/10 m³“ 
nicht mit aufgenommen.  
Mit der Begründung zur Drucksache wurde bei den Punkten 3 bis 5 der Gebührentarife der Bezug 
zu § 25 Absatz 1 Abfallwirtschaftssatzung (Mengenbegrenzung Wertstoffhöfe bei der Anlieferung) 
als Ergänzung vorgeschlagen. Hier wurde in der Anlage 1 zur Drucksache sowie in der Synopse 
der § 25 Absatz 2 Abfallwirtschaftssatzung angegeben.   
Auch diese Formfehler werden mit der Neufassung der Abfallgebührensatzung korrigiert. 
 
Nachfolgende Korrekturen wurden in die Neufassung der Abfallgebührensatzung eingearbeitet: 

 
1. Gebührentarif 1.16: 
 

Tarif Abfallart zu beschließende 
Gebühr 

(Kalkulation) 

beschlossene 
Gebühr 

(2. Änderungs- 
Satzung) 

1.16 Entsorgung von Sperrmüll per LKW 
je angefangenen halben m³ 

11,00 EUR 12,00 EUR 

 
2. Gebührentarife 2.2 bis 2.7.2 (Gebühren bei der Selbstanlieferung von zugelassenen Abfällen 

an der Entsorgungsanlage Hängelsberge): 
 

Tarif Abfallart zu beschließende 
Gebühr 

(Kalkulation) 

beschlossene 
Gebühr 

(2. Änderungs- 
Satzung) 

2.2 Gartenabfälle/Baum- u. Strauchschnitt 34,20 EUR/t 53,50 EUR/t 
2.3 Abfälle zur Ablagerung   

2.3.1 Baustellenabfälle, Bodenaushub 34,50 EUR/t 35,90 EUR/t 
2.3.2 Gießerei-/Strahlmittelabfälle, schlammige  

Stoffe, Baggergut, Aschen und Schlacken, 
Glasfaserabfälle, produktionsspezifische  
Abfälle 

34,50 EUR/t 35,90 EUR/t 

2.4 Abfälle zur Verbrennung 98,40 EUR/t 102,50 EUR/t 
2.5 Besondere Abfälle zur Ablagerung   

2.5.1 Asbestabfälle 125,70 EUR/t 199,00 EUR/t 
2.5.2 gefährliche künstliche Mineralfaserabfälle 193,80 EUR/t 218,70 EUR/t 

2.6 Straßenkehricht 49,80 EUR/t 48,50 EUR/t 
2.7 Gefährliche Bau- und Abbruchabfälle   

2.7.1 Kohlenteer und teerhaltige Produkte 338,85 EUR/t 351,85 EUR/t 
2.7.2 belastetes Altholz (u. a. Fenster und Türen) 95,70 EUR/t 79,80 EUR/t 
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3. Gebührentarif 4.8.3 (Sonderregelungen für Abfallbesitzer, die an die regelmäßige Restab-
fallentsorgung angeschlossen sind)  

 

Tarif Abfallart 
zu beschließende Bezeichnung 
(Kalkulation) 

Abfallart 
beschlossene Bezeichnung 

(2. Änderungssatzung) 

4.8 Kohlenteer und teerhaltige Produkte (u. a. 
Dachpappe) 

 

4.8.3 ab 0,1 m³ je 1/10 m³     ab 0,1 m³ 

 
4. Gebührentarife 3 bis 5 
 

Tarif Abfallart 
zu beschließende Bezeichnung 
(Kalkulation) 

Abfallart 
beschlossene Bezeichnung 

(2. Änderungssatzung) 
3. Mindestgebühren bei der Selbstanlieferung 

von zugelassen Abfällen an der Entsor-
gungsanlage Hängelsberge und den 
Sammelstellen (unter Beachtung der Son-
derregelungen Gebührentarif Punkt 4 und 
§ 25 Absatz 1 und § 16 Absatz 2 Abfall-
wirtschaftssatzung) 

Mindestgebühren bei der Selbstanlie-
ferung von zugelassen Abfällen an 
der Entsorgungsanlage Hängelsberge 
und den Sammelstellen (unter Beach-
tung der Sonderregelungen Gebüh-
rentarif Punkt 4 und § 25 Absatz 2 
und § 16 Absatz 2 Abfallwirtschafts-
satzung) 

4. Gebühren für Anlieferung von haushaltsüb-
lichen Kleinmengen an der Entsorgungs-
anlage Hängelsberge und den Sammel-
stellen von Abfallbesitzern, die an die re-
gelmäßige Restabfallentsorgung der Stadt 
angeschlossen sind (Sonderregelungen) 
unter Beachtung der Sonderregelungen 
des § 25 Absatz 1 und § 16 Absatz 2 Ab-

fallwirtschaftssatzung 

Gebühren für Anlieferung von haus-
haltsüblichen Kleinmengen an der 
Entsorgungsanlage Hängelsberge 
und den Sammelstellen von Abfallbe-
sitzern, die an die regelmäßige 
Restabfallentsorgung der Stadt ange-
schlossen sind (Sonderregelungen) 
unter Beachtung der Sonderregelun-
gen des § 25 Absatz 2 und § 16 Ab-
satz 2 Abfallwirtschaftssatzung 

5. Gebühren bei der Selbstanlieferung von 
zugelassenen Abfällen an der Entsor-
gungsanlage Hängelsberge je angefange-
nen m³ unter Beachtung Gebührentarif 
Punkt 4 und § 25 Absatz 1 und § 16 Ab-
satz 2 Abfallwirtschaftssatzung (Die auf 
der Grundlage der durchschnittlichen Dich-
te ermittelten volumenabhängigen Gebüh-
ren gelten bei Ausfall der Wägeeinrichtun-
gen und bei Anlieferungen unter 400 kg.) 

Gebühren bei der Selbstanlieferung 
von zugelassenen Abfällen an der 
Entsorgungsanlage Hängelsberge je 
angefangenen m³ unter Beachtung 
Gebührentarif Punkt 4 und § 25 Ab-
satz 2 und § 16 Absatz 2 Abfallwirt-
schaftssatzung (Die auf der Grundla-
ge der durchschnittlichen Dichte er-
mittelten volumenabhängigen Gebüh-
ren gelten bei Ausfall der Wägeein-
richtungen und bei Anlieferungen un-
ter 400 kg.) 

 
 
Mit der Neufassung werden die Gebühren der Kalkulation beschlossen. 
Die Gebührenkalkulation (Anlage 2 der DS0508/21) wurde nicht geändert und wird daher der 
Drucksache nicht erneut als Anlage beigefügt.  
Die geringfügig entstehenden Überdeckungen bis zum Inkrafttreten der Neufassung (ca. 10.000 
EUR) werden entsprechend § 5 Abs. 2b KAG-LSA in künftigen Kalkulationen berücksichtigt. 
 
Die Gegenüberstellung der zu beschließenden Abfallgebührensatzung zu der bisher gültigen 
2. Änderungssatzung der Abfallgebührensatzung ist als Anlage 2 der Beschlussvorlage beigefügt. 
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In der vergleichenden Fassung des Satzungstextes sind Streichungen durchgestrichen und 
Einfügungen kursiv fett hervorgehoben. 
 
 
Anlagen 

Anlage 1 – Neufassung der Abfallgebührensatzung 
Anlage 2 – vergleichende Fassung Abfallgebührensatzung 
Anlage 3 – Klimarelevanzprüfung 
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